Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-010201/2011

an die Kommission

Artikel 117 der Geschäftsordnung

Jörg Leichtfried (S&D)

Betrifft:
Europäische Tierschutzstandards und Handelsabkommen
Die Kommission verhandelt derzeit über ein vertieftes und umfassendes Freihandelsabkommen (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement – DCFTA) mit der Ukraine. Gleichzeitig wurde während des Ratstreffens für Auswärtige Angelegenheiten und Handel am 26. September 2011 verkündet, dass Mandatsentwürfe für umfassende Freihandelsabkommen mit Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien in Vorbereitung seien. Die Kommission erwägt außerdem, Verhandlungen zu Freihandelsabkommen mit Moldau und Georgien aufzunehmen, wie der für den Handel zuständige Kommissar beim von der Kommission am 3. Oktober 2011 abgehaltenen Seminar über Zivilgesellschaft und Handel erwähnte.

1.
Wie will die Kommission – und insbesondere die GD Gesundheit und Verbraucher – in Anbetracht der Verschiedenartigkeit der oben genannten Länder (Ägypten, Georgien, Jordanien, Moldau, Tunesien und Ukraine) sicherstellen, dass Produkte aus der Tierzucht den EU-Tierschutzstandards entsprechen, wenn sie auf den EU-Markt kommen? Grundlegend wären hier Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung sowie Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport.

2.
Kann die Kommission von ihren Verhandlungspartnern gleichwertige Bedingungen (nach Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts) bezüglich des Tierschutzes fordern?
3.
Wie will die Kommission vorgehen, um eine Annäherung an die EU-Tierschutzgesetzgebung sicherzustellen?
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